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& Ihr Antrag auf Zugang zu amtlichen Informationen vom 23. Februar 2021 

hiermit bestätige ich Ihnen den Empfang Ihres Antrags auf Informationszugang vom 

23. Februar 2021 im Staatsministerium. 

In Ihrem Antrag bitten Sie um Mitteilung folgender Informationen: 

1. Eine Liste aller durch MP Kretschmann (teilweise) angenommenen 

Gnadengesuche. 

2. Die Anzahl der abgelehnten Gnadengesuche. 

Ich kann Ihnen hierzu die folgende, kostenfreie Stellungnahme zukommen lassen. 

Die Zuständigkeit von Herrn Ministerpräsident für Entschließungen im 

Gnadenverfahren ergibt sich aus Artikel 52 Abs. 1 der Landesverfassung und den 88 

1 und 2 der Anordnung des Ministerpräsidenten über die Ausübung des Gnadenrechts 

(GnadenAnO) vom 25. September 2001. 

In die Zuständigkeit von Herrn Ministerpräsident Kretschmann fielen ab 

Regierungsantritt im Jahr 2011 bis Ende Februar 2021 insgesamt 39 

Gnadenverfahren. 
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In diesem Zeitraum wurden insgesamt 8 Gnadenerweise erteilt. Bei zwei 

Gnadenerweisen im Jahr 2016 blieb der Gnadenerweis hinter dem Gnadenantrag 

zurück. 

Eine ablehnende Entschließung erging in 31 Fällen, die in nachfolgender Tabelle nach 

dem jeweiligen Jahr dargestellt sind. 
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Mit freundlichen Grüßen, 

gez. 

 


